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Name: Steuer-Nr.: Anlage-Nr.:

ß in der Mietwohnung
ß im gemieteten Haus

Gilt für alte
und neue
Bundesländer

I. Voll abzugsfähige Kosten des Arbeitszimmers

1. Arbeitsmittel im Arbeitszimmer
Aufwendungen für Schreibtisch, -stuhl, Bücherregal, -schrank und andere Arbeitsmittel im Arbeits-

zimmer können Sie mit dem gesonderten Formblatt »Aufwendungen für Arbeitsmittel« geltend machen.

2. Ausstattung des Arbeitszimmers (ohne Arbeitsmittel)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bezeichnung Anschaffungs- Kaufpreis Nutzungs- Restwert

datum (einschl. USt) dauer
(3) : (4) (3) ./. (5)

Gesamt E n E

3. Renovierung des Arbeitszimmers
E

4. Sonstige voll abzugsfähige Kosten E

II. Anteilig abzugsfähige Kosten der Wohnung/des Hauses

1. Laufende Kosten der Wohnung / des Hauses

Miete E

Heizung + E

Strom + E

Wasser, Abwasser + E

Müllabfuhr + E

Schornsteinfeger + E

Fehlbelegungsabgabe + E

Mieterverein + E

Hausratversicherung + E

Reinigung + E

+ E

+ E

+ E

+ E

+

Gesamt = E, davon % = E

Übertrag: % = E

Arbeitszimmeranteil =
Arbeitszimmerfläche m2

Gesamtwohnfläche m2
100 = %

b

Gesamtaufwendungen laut beigefügter Aufstellung

E

1)

3)

2) 4)

×
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Übertrag: % =

2. Renovierungskosten
E, davon % =

3. Sonstige anteilig abzugsfähige Kosten
E, davon % = E

Gesamtbetrag der Arbeitszimmerkosten = E

= E

vollen Betrag aus Spalte (3) in Spalte (5).

Nutzungsdauer).

b

E

E

Beim Kauf gebrauchter Gegenstände müssen Sie die Restnutzungsdauer zugrunde legen (das ist im Allgemeinen die übliche Nutzungsdauer ./. bisheriger

Für Gegenstände über E 487,90 (einschl. 19 % USt) bzw. E 410,– (ohne USt) gilt: Im Jahr der Anschaffung wird die Jahres-AfA zeitanteilig um 1/12

für Diele, Flur, Treppenhaus laut beigefügter Aufstellung

2)

3)

4)

1) Das Arbeitszimmer ist nur noch dann steuerlich abziehbar, wenn es Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit ist f Gruppe 4b,

Bei einem Kaufpreis bis E 487,90 (einschl. 19 % USt) bzw. bis E 410,– (ohne USt) ist eine Sofortabschreibung möglich. Übertragen Sie deshalb den

Abzugsfähige Arbeitszimmerkosten 2010

für jeden vollen Monat gekürzt. Beispielsweise sind bei Anschaffung im April 2010 nur 9/12 der Jahres-AfA hier einzutragen.

Seite 27(1). Aber: Die Kosten des häuslichen Arbeitszimmers müssen zumindest teilweise abziehbar sein, wenn für die berufliche Tätigkeit kein anderer

Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In diesen Fällen verstößt das völlige Abzugsverbot gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und muss deshalb rückwirkend

zum 1. 1. 2007 geändert werden (BVerfG, Beschluss vom 6. 7. 2010, 2 BvL 13/09).


